
Bestimmungen für Taufen:

Grundsätzlich  finden  Taufen  in  unserer  Gemeinde  in  den  regulären  Gemeindegottesdiensten 
(sonntags  um 10  Uhr,  donnerstags  um 15.30  Uhr  (und  an  einigen  Feiertagen)  statt.  In  unserer 
Gemeinde werden Kinder getauft, 

1.) wenn beide Eltern evangelisch und Paten / ein evangelischer Pate vorhanden sind.
2.) wenn ein Elternteil evangelisch ist und Paten / ein evangelischer Pate vorhanden sind.

Paten müssen Mitglied ihrer Kirche sein und dürfen nicht ausgetreten sein.
3.) in  Ausnahmefällen und nur  nach Absprache mit  dem Pfarrer  und Zustimmung durch den 

GKR,  wenn  beide  Eltern  nicht  Mitglied  in  der  evangelischen  Kirche  sind,  aber  eine 
evangelische Erziehung genossen haben und am evangelischen Glauben Interesse geäußert 
haben  und   ein  engagierter  Pate  evangelisch  ist.  Wir  empfehlen  vor  einem  konkreten 
Taufwunsch  erst  einmal  unsere  Gemeinde  kennen  zu  lernen  (Kindergottesdienst, 
Familiengottesdienst, Eltern-Kind-Gruppe, Eltern-Kind-Café etc.). 

Gerne bereiten wir Erwachsene in entspannter Atmosphäre auf ihre Taufe vor durch Gespräche über 
den Glauben und das eigene Leben.

Ergänzung:  Kinder aus Familien,  deren Eltern anderen Konfessionen oder Religionen  angehören 
oder sich innerlich an solche gebunden fühlen, werden nicht                    evangelisch getauft. Wir 
empfehlen einen Taufaufschub bis das Kind religionsmündig ist und selbst entscheiden kann.

Zum  Organisatorischen:  Ist  ein  Elterteil  evangelisch,  aber  nicht  Gemeindeglied,  muss  eine 
Abmeldebescheinigung der Ortsgemeinde vorgelegt werden. Achtung:  Eine Taufanmeldung ist nur 
dann gültig, wenn sämtliche Anmeldungsunterlagen vorliegen. 

Unser  Kirchgebäude  steht  wegen  der  hohen  Nutzung  unserer  Kirche  (Gottesdienste,  Konzerte, 
Veranstaltungen) für Taufen aus anderen Konfessionen nicht zur Verfügung. Grundsätzlich besteht 
aus organisatorischen Gründen nicht die Möglichkeit unser Kirchencafé oder Gemeindehaus für eine 
private  Nachfeier  zu  nutzen.  Sonntags  wird  unser  Kirchencafé  von  unserer  gottesdienstlichen 
Gemeinde genutzt. Bei Sonderterminen steht die Nutzung unseres Kirchencafés ebenfalls nicht zur 
Verfügung. 

Weitere Bestimmungen: Für Gemeindeglieder und an Sonn- und Donnerstagen steht in aller Regel 
eine  musikalische  Begleitung  auf  Gemeindekosten  zur  Verfügung,  bei  Sonderterminen  wird  der 
Musiker in Rechnung gestellt. Bei Sonntagsgottesdiensten ist der übliche Blumenschmuck vorhanden, 
donnerstags der vom vergangenen Sonntag. Extras werden in Rechnung gestellt.
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